
Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt mit Beschluss
des Consiglio di Stato (Sechste Kammer) vom 6. April
2004 in dem Rechtsstreit A.T.I. E.A.C. s.r.l., Viaggi di Maio
s.n.c und E.A.C. srl (die im eigenen Namen klagt) gegen
A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia und Comune di

Venezia sowie gegen A.T.I. La Linea spa CSSA

(Rechtssache C-331/04)

(2004/C 239/08)

Der Consiglio di Stato ersucht den Gerichtshof der Europä-
ischen Gemeinschaften mit Beschluss vom 6. April 2004, bei
der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 29. Juli 2004, in
dem Rechtsstreit A.T.I. E.A.C. s.r.l., Viaggi di Maio s.n.c. und
E.A.C. srl gegen A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia und
Comune di Venezia sowie gegen A.T.I. La Linea spa CSSA um
Vorabentscheidung über folgende Fragen:

„Ist es rechtmäßig, Artikel 34 der Richtlinie 93/38/EWG (1)
(oder den diesem entsprechenden Artikel 36 der Richtlinie
92/50/EWG (2)) so auszulegen, dass er eine flexible Rege-
lung enthält, die es der Vergabestelle ermöglicht, bei der
Vergabe nach der Methode des wirtschaftlich günstigsten
Angebots die Kriterien in allgemeiner Form in der Bekannt-
machung oder den Verdingungsunterlagen festzulegen und
es dann der Vergabekommission zu überlassen, erforder-
lichenfalls eine Spezifizierung und/oder Ergänzung dieser
Kriterien vorzunehmen, die allerdings vor der Öffnung der
Umschläge mit den Angeboten erfolgen müssen und keine
neuen Kriterien den in der Bekanntmachung festgelegten
hinzufügen dürfen, oder ist diese Vorschrift als strikte
Norm anzusehen, nach der die Vergabestelle die Zuschlags-
kriterien vor der Vorprüfung oder der Aufforderung in der
Bekanntmachung oder den Verdingungsunterlagen in
aufgeschlüsselter Form festlegen muss und jede nachfol-
gende Spezifizierung und/oder Ergänzung oder Einführung
von Unterposten oder Untergliederungen bei der Punkte-
vergabe unzulässig ist, weil jede Angabe der Zuschlagskrite-
rien aus Transparenzgründen in der Bekanntmachung oder
den Verdingungsunterlagen enthalten sein muss?

Ist schließlich im Licht des Gemeinschaftsrechts die in der
Rechtsprechung des Consiglio di Stato gereifte traditionelle
Auslegung rechtmäßig, wonach eine Ergänzung der Krite-
rien durch die Vergabekommission vor der Öffnung der
Umschläge mit den Angeboten zulässig ist?

Ist es nach dieser Vorschrift, im Licht des Adverbs
‚möglichst‘ flexibel ausgelegt, rechtmäßig, dass die Vergabe-
stelle eine Spezifikation aufstellt, die für ein Zuschlagskrite-
rium (im vorliegenden Fall: Organisations- und Supportmo-
dalitäten) unter Verweisung auf eine Reihe von Kriterien,
für die die Bekanntmachung keine Abstufung vorsieht und
sie so teilweise unbestimmt lässt, die Zuteilung von
Punkten nach dem freien Ermessen der Vergabestelle
vorsieht, oder verlangt die Vorschrift äußerste Bestimmtheit
bei der Formulierung der Kriterien, was sich mit deren feh-
lender Abstufung in der Bekanntmachung nicht verein-
baren lässt, und kann im Fall der Rechtmäßigkeit der
Vorschrift aufgrund der angenommenen Flexibilität und des
fehlenden Erfordernisses einer Abstufung der Posten auf der
Grundlage dieser Vorschrift davon ausgegangen werden,
dass, wenn es an einer ausdrücklichen Übertragung von

Befugnissen auf die Vergabekommission fehlt, ein ergän-
zendes spezifizierendes Tätigwerden dieser Kommission
zulässig ist (was einfach dazu führt, dass jedem einzelnen
nach der Bekanntmachung zu bewertenden Posten eigen-
ständige Bedeutung und relatives Gewicht beigemessen
wird und insgesamt bis zu 25 Punkte vergeben werden),
oder ist die Spezifikation vielmehr wortgetreu zu befolgen,
indem die Punkte nach einer einheitlichen Bewertung der
in der lex specialis angeführten verschiedenen, komplexen
Posten vergeben werden?

Ist es nach dieser Vorschrift rechtmäßig, dass der mit der
Bewertung der Angebote betrauten Vergabekommission
unabhängig von der Formulierung in der Bekanntmachung
in einem Verfahren zur Vergabe nach der Methode des
wirtschaftlich günstigsten Angebots allgemein, jedoch nur
im Hinblick auf die Komplexität der zu bewertenden
Posten, die Befugnis zur generellen Begrenzung des eigenen
Handelns durch die Spezifizierung der Parameter für die
Anwendung der in Bekanntmachung festgelegten Kriterien
übertragen wird, und kann diese Befugnis der Vergabekom-
mission so ausgeübt werden, dass, selbstverständlich immer
vor der Öffnung der Umschläge, Unterposten oder eine
untergliederte Punktevergabe eingeführt oder einfach spezi-
fischere Kriterien für die Anwendung der in der Bekannt-
machung oder den Verdingungsunterlagen allgemein ange-
gebenen Kriterien bestimmt werden?

(1) ABl. L 199 vom 9.8.1993, S. 84.
(2) ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 1.“

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Hellenische Republik, eingereicht am 15. Juni

2004

(Rechtssache C-256/04)

(2004/C 239/09)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am
15. Juni 2004 eine Klage gegen die Hellenische Republik beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind Arnaud Bordes und Minas
Konstantinidis, Juristischer Dienst der Kommission.

Die Klägerin beantragt,

1) festzustellen, dass die Hellenische Republik dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 2001/89/EG des
Rates vom 23. Oktober 2001 über Maßnahmen der
Gemeinschaft zur Bekämpfung der klassischen Schweine-
pest (1) verstoßen hat, dass sie nicht die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um dieser
Richtlinie nachzukommen, und diese Vorschriften jedenfalls
nicht der Kommission mitgeteilt hat,

2) der Hellenischen Republik die Kosten des Verfahrens aufzu-
erlegen.
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